
Aus der Arbeit des Gemeinderats 
Gemeinderatssitzung vom 30. September 2019 

 
6. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrecht am Gewässerrandstreifen nach 

dem Wassergesetz Baden-Württemberg 

a) Grundstück Flst.Nr. 4444 (Unditzhof 1) 

b) Grundstück Flst.Nr. 4409, 4410 und 4411 

der Gemarkung Mahlberg 

 

a) Der Gemeinderat beschloss, beim Verkauf des Grundstücks Flst.Nr. 4444 das 

gemeindliche bzw. gesetzliche Vorkaufsrecht am Gewässerrandstreifen gem. § 29 

WG BW geltend zu machen bzw. das Vorkaufsrecht auszuüben. 

b) Der Gemeinderat beschloss, beim Verkauf der Grundstücke Flst.Nr. 4409, 4410 und 

4411 das gemeindliche bzw. gesetzliche Vorkaufsrecht an den 

Gewässerrandstreifen gem. § 29 WG BW geltend zu machen bzw. das 

Vorkaufsrecht auszuüben. 

 


